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Titel: 
 
Änderung der Geschäftsordnung in § 4 Sitzungsablauf und -leitung - Fraktion LÖS 
 
Beschluss: 
  

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 

In der Geschäftsordnung wird § 4 Sitzungsablauf und -leitung, Absatz 2 wie folgt gefasst: 

(2) Die Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung sind in folgender Reihenfolge 
durchzuführen: 

 Öffentlicher Teil: 
a) Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Anwesenheit 
b) Einwohnerfragestunde 
c) Bericht 
… 

Begründung: 

Der vorliegende Änderungsantrag beinhaltet einen Tausch der Tagesordnungspunkte „b) 
Bericht“ und „c) Einwohnerfragestunde“. 

In zwei der letzten SWU-Ausschüsse wurde der Tagesordnungspunkt der 
Einwohnerfragestunde, aufgrund zeitintensiver Berichte vorab, erst sehr spät aufgerufen - 
am 01.06.2021 um 20:30 Uhr, am 10.08.2021 um 19:40 Uhr. Dazu kam, dass am 
10.08.2021 bereits zu Beginn der Sitzung um 18:30 Uhr eine große Gruppe Bürgerinnen und 
Bürger anwesend war und sich zu Wort melden wollte. Die lange Wartezeit führte 
verständlicherweise zu Verärgerung. An die Möglichkeit eines Geschäftsordnungsantrags 
zum Vorziehen der Einwohnerfragestunde hat leider kein Stadtverordneter gedacht. 
Die Annahme, dass Bürger*innen zu vorgetragenen Berichten direkt in der darauffolgenden 
Einwohnerfragestunde Nachfragen stellen, hat sich in der Vergangenheit nicht bestätigt. 
Vielmehr kommen sie mit Themen außerhalb der Tagesordnung oder möchten sich zu 
Beschlussvorlagen äußern. Aktuell müssen sie dafür teilweise unangenehm lange warten. 
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Die Bürger*innen zu Beginn einer jeden Sitzung - ohne Wartezeit - zu Wort kommen zu 
lassen, wäre ein Zeichen der Wertschätzung für jede Bürger-Meinung. 
 
Dr. Anja Jürgen 
Fraktionsvorsitzende LÖS 
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